
Anlage A zur V/0022/2026 
Kurzüberblick 

Mit der Vorlage soll der Bebauungsplan Hiltrup Nr. 13 aufgehoben werden. 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit der 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzepts der Stadt Münster (V/0282/2021) 
wurde beschlossen, die bestehenden Kläranlagen Am Loddenbach und Geist aufzugeben und an 
die Kläranlage Hiltrup anzuschließen. Da das bestehende Planungsrecht eine Erweiterung der 
Kläranlage Hiltrup nicht zulässt, soll der Bebauungsplan aufgehoben werden. Die Erweiterung der 
Kläranlage erfolgt dann als sogenanntes privilegiertes Vorhaben im Außenbereich. 

 

Finanzierung 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplans Hiltrup Nr. 13: Kläranlage Hiltrup-West entstehen der 
Stadt Münster keine unmittelbaren Kosten. Hierdurch wird die planungsrechtliche Grundlage zur 
Erweiterung der Kläranlage sichergestellt. Die Inhalte für den Ausbau der Kläranlage können der 
Vorlage zur Planung des Ausbaus der Kläranlage Hiltrup-West (V/0135/2021) entnommen werden. 

 

Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist x vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

 Rechtliche Grundlage ist § 1 Absatz 8 BauGB. 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

keine 
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